§ 16. Fraktionen


(1)    Im Rahmen der Tätigkeit in der Gewerkschaft können Fraktionen gebildet werden.


(2)    Den Fraktionen obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 


        a) Unterstützung der Beschlüsse und Zielsetzung der Gewerkschaft der

                Eisenbahner, vor allem die Wahrung einer einheitlichen Gewerkschaft;

           b) Mitgliederwerbung für den ÖGB;

           c) Durchführung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit;

           d) Durchsetzung und Förderung von Gewerkschaftsinteressen in ihnen nahestehenden 
                Parteien, Ver​bän​den, Gruppen und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit.


(3)    Die Anerkennung als Fraktion erfolgt über Beschluss des Bundesvorstandes. Für eine 
            solche Beschluss-fassung ist Voraussetzung:

           a) die Anerkennung als Fraktion im ÖGB und

           b) Mitgliedschaft in einem Regionsvorstand..


(4)    Die anerkannten Fraktionen können für die Erfüllung ihrer Aufgaben finanzielle 
             Förderungen erhalten. Da​bei soll in der Gesamtheit eine Höhe von 4 % der

             Mitgliedereinnahmen nicht überschritten werden.

(5) Das Präsidium der Gewerkschaft kann den Fraktionen personelle und materielle

(6) Unterstützung zur Verfü​gung stellen.

